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• Fördermittel für Bildungsveranstaltungen und 
Kinder- und Jugendfreizeiten 

• Fördermittel gibt es für jeden förderungsfähigen 
Teilnehmer pro Tag 

 

Landesjugendförderplanmittel 



• Internatsveranstaltung bis zu 40,00 Euro pro TN pro Tag 

• Tagesveranstaltung bis zu 20,00 Euro pro TN pro Tag 

• Angebote aus dem Maßnahmenkatalog bis zu 50,00 Euro pro 
TN pro Tag 

 

 

• Einzelantrag für sozial benachteiligte Teilnehmer/innen auf 
Mehrbedarf möglich 

 

Bildungsveranstaltungen 



• min. 4,5 Zeitstunden pro Tag 

• An- und Abreisetag können zu einer 
Internatsveranstaltung zusammen gezogen werden 
(Bsp.: Freitagnachmittag bis Sonntagmittag = 2 
Internatsv.) 

• Jugendbildungsmaßnahmen 6 bis unter 21 Jahren 

• Multiplikatorenschulung ab 13 Jahren 

• min. 7 TN ohne Leitung und Betreuer 

 

 

Bildungsveranstaltungen 



• der Katalog wird jedes Jahr aktualisiert 

• 2019 werden gefördert: 

– Sporthelfer I und II 

– Zertifikat Kinder- und Jugendfahrten im Sportverein 

– Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für und von J-
Teams 

– Projekte zur politischen Bildung 

• Konzepte müssen auch autorisiert werden 

Maßnahmenkatalog 



• 6 LE pro Tag à 45 Minuten 

• Tabellarisch 

• Konzept 6 Wochen vor Lehrgangsstart einreichen 

• Autorisierung durch den LSB 

• ohne Autorisierung keine Förderung 

• Etwaige „Rahmenprogrammteile“ dürfen nicht als 
Zeitstunden gezählt werden  

• nach Veranstaltung tatsächlichen Ablauf in die Vergangenheit 
schreiben, vom Leiter unterschreiben lassen und der 
Abrechnung beilegen 

• Unterstützung bei der Konzepterstellung / Beispiele können 
angefordert werden bzw. siehe Homepage 

 

Pädagogische Konzept 



• Gremienveranstaltungen  

• Wettkämpfe, Trainingslager 

• Veranstaltungen, die rein sportliche Aktivitäten in 
Theorie und Praxis beinhaltet   

nicht förderfähig 



• bis zu 15,00 Euro pro TN pro Tag 

• TN zw. 6 und 21 Jahren 

• min. 7 TN ohne Leitung und Betreuer 

• An- und Abreise jeweils ein Teilnehmertag 

 

Kinder- und Jugendfreizeit 



• Pauschale Bildungsveranstaltung 150,00 Euro (min. 
10 TN; 1,5 LE) 

• Überörtliche Bildungsveranstaltung 1.500,00 Euro 
(min. 100 TN; 1,5 LE) 

Keine TN-Liste aber Konzept; nicht kombinierbar 
mit anderen Veranstaltungen 

 

• Blended Learning 15,00 Euro pro Stunde 

 

Sonderveranstaltungen 



• Deckblatt 

• Kosten- und Finanzierungsplan 

• Original Rechnungen plus Kopien (kein Alkohol, Pfand ausrechnen) 

• Teilnehmerliste 

• Datenerhebungsbogen 

zusätzlich bei Bildungsveranstaltungen: 

• Programm (Vergangenheit umschreiben, 
tatsächlicher Verlauf) – Unterschrift als 
Bestätigung 

 

Abrechnung (Checkliste) 



• Unterschrift durch Jugendvorsitzender und einem 
BGB 26 Vertreter 

Kosten- und Finanzierungsplan 
 



• TN-Liste muss komplett ausgefüllt werden 

• Keine Gänsefüße 

• Teilnehmer bekommen keine Kennzeichnung (nur 
Leiter und Betreuer) 

• Unter Bemerkung unterschreiben lassen oder 
„anwesend“ eintragen 

• Leiter muss auf jeder Seite unterschreiben 

 

Teilnehmerliste 



• Stammdaten = Anspr. der Gliederung 

• Träger = DLRG Jugend Westfalen 

• Angaben zu Teilnehmenden = nach dem Alter zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung sortieren; nur 
förderfähige TN 

• Angaben zu Personaleinsatz = Leitung und Betreuer 
eintragen nach Alter zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung 

Datenerhebungsbogen 



• Freizeiten:  

– bis 24 förderfähigen Teilnehmern 8,00 Euro pro Pers./Tag 

– ab 25 förderfähigen Teilnehmern 4,00 Euro pro Pers./Tag 

• Obergrenze  

– je Freizeit 1.000,00 Euro 

– je Seminar 2.000,00 Euro 

• Einreichung von Honorarrechnungen an DLRG Mitglieder sind nicht förderfähig 
(DLRG Satzung) 

• Abrechnungen müssen 6 Wochen nach Veranstaltungsende eingereicht werden 
bzw. 01.11. des Jahres bei Veranstaltungen nach dem 15.09.  

• Veranstaltungen nach dem 01.11. müssen gesondert abgestimmt werden! 

• Nicht fristgerecht eingereichte Abrechnungen werden nicht mehr berücksichtigt.  

• Nicht verausgabte Fördermittel werden Ende des Jahres Prozentual auf alle 
Antragsteller verteilt. 

• max. 4 Veranstaltungen pro Gliederung pro Jahr 

Weitere Regelung LV WE Jugend 





eure 



 

 

Konzepterstellung 

Jetzt seid ihr dran… 






